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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Während der Sommersession 2021 zog Marianne Binder-Keller (mitte, AG) ihre Motion
zurück, mit der sie dringlich eine virtuelle Teilnahme an Parlamentssitzungen gefordert
hätte. Zu diesem Entscheid beigetragen hatte wohl auch die Antwort des Büro-NR, das
den Vorstoss zwar zur Ablehnung empfohlen hatte, die Diskussion aber als wichtig
erachtete. Allerdings werde die Forderung bereits im Rahmen verschiedener
parlamentarischer Initiativen (Pa.Iv. Brunner, 20.423; Pa.Iv. Christ, 20.425) und
insbesondere im Rahmen der Kommissionsinitiative der SPK-NR zur Handlungsfähigkeit
des Parlaments in Krisensituationen (Pa.Iv. 20.437) umfassend aufgenommen. 1

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Am 13. September 2021 war die Covid-19-Zertifikatspflicht ausgeweitet worden. Dieses
Zertifikat galt als Nachweis dafür, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft, davon
genesen oder negativ dagegen getestet worden war. Das Vorweisen eines solchen
Zertifikats war zum Beispiel Bedingung für die Teilnahme an Veranstaltungen, den
Besuch von Restaurants oder Kinos oder für Reisen in andere Länder. Explizit
ausgenommen von der Zertifikatspflicht waren hingegen Parlamente und
Gemeindeversammlungen, damit die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger
nicht eingeschränkt werden.
Bereits Ende August 2021 hatten sich Gesundheitspolitikerinnen der SP dafür
starkgemacht, dass auch für das eidgenössische Parlament eine Zertifikatspflicht
eingeführt wird; sie stiessen allerdings sogar in der eigenen Fraktion auf Widerstand.
Dies wäre zwar gesundheitspolitisch sinnvoll, rechtlich aber wohl nicht machbar, so die
ziemlich einhellige Meinung in allen Parteien. Eine solche Pflicht würde nicht nur gegen
den Schutz der politischen Rechte verstossen, es müsste dafür wohl gar eine
Gesetzesänderung beschlossen werden. 
Darauf hin folgte jedoch ein ziemlich starkes mediales Gewitter: Es sei «absurd», dass
das Parlament keine Zertifikatspflicht einführen und einen «Corona-Sonderzug für
Politiker» fahren wolle, wetterte etwa der Tages-Anzeiger. Die «zertifikatsfreie Zone»
sei ein «verheerendes Signal». Man werde so zudem den Verdacht nicht los, dass die
Zertifikatspflicht wohl doch wesentlich einschneidender sei, als der Bundesrat jeweils
betone. Selbst ansonsten eher massnahmenkritische SVP-Politikerinnen und -Politiker
hätten gemerkt, dass «das Politikerprivileg im Volk schlecht ankommt», analysierte die
Sonntags-Zeitung. Man könne nicht Gesetze machen und von den Bürgerinnen und
Bürgern verlangen, diese einzuhalten, sich selbst als Parlament dann aber nicht daran
halten, zitierte der Blick etwa Alex Kuprecht (svp, SZ). In der Folge forderten sämtliche
Parteipräsidentinnen und -präsidenten mit Ausnahme des Präsidenten der SVP in
einem offenen Brief an die Verwaltungsdelegation, für die Herbstsession eine Covid-
19-Zertifikatspflicht für den Zutritt zum Parlamentsgebäude einzuführen. Es gebe
«keinen überzeugenden Grund», Parlamentsmitglieder davon auszunehmen, so der
Brief.

Die SPK-SR nahm in der Folge den Ball auf und reichte eine parlamentarische Initiative
für eine für die Änderung der Zugangsbedingungen nötige Revision des
Parlamentsgesetzes ein. Da für den Zugang nur mindestens ein Covid-19-Test nötig sei,
sei es verhältnismässig, eine Covid-19-Zertifikatspflicht auch für den Eintritt zum
Bundeshauses zu verlangen, begründete die Kommission ihr Vorgehen. Damit könnten
auch Maskenpflicht und Plexiglaswände aufgehoben und somit die Kommunikation
zwischen Parlamentsmitgliedern verbessert werden. Da die SPK-NR lediglich einen Tag
nach ihrer Einreichung der parlamentarischen Initiative Folge gab, legte die
ständerätliche Kommission ein paar Tage später bereits einen dringlichen Entwurf für
eine entsprechende Revision des Parlamentsgesetzes vor, der vom Bundesrat begrüsst
und noch in der Herbstsession 2021 von beiden Kammern beraten wurde. 

Man stehe vor einem staatspolitisch brisanten Entscheid, leitete Andrea Caroni (fdp,
AR) die Debatte im Ständerat ein. Man müsse sich bewusst sein, dass man damit unter
Umständen Ratsmitglieder von der Teilnahme an einer Session ausschliesse. Freilich sei
auch das öffentliche Interesse gross, sei doch viel mediale Kritik auf das Parlament
eingeprasselt, weil zwar für den Zugang zu zahlreichen Innenräumen, nicht aber für den

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Zugang zum Bundeshaus eine Zertifikatspflicht gelte. Die gesetzliche Grundlage für eine
Zertifikatspflicht sei nun aber nötig, weil sie nicht nur die Handlungsfähigkeit des
Parlaments verbessere, sondern weil man damit auch beweisen könne, dass die vom
Parlament beschlossene Pflicht auch im Bundeshaus problemlos umgesetzt werden
könne. Die Kommission empfehle die Vorlage mit 9 zu 2 Stimmen zur Annahme, so der
Kommissionssprecher Caroni. Mit einem Einzelantrag warb Beat Rieder (mitte, VS) in
der Folge für Nichteintreten. Statt auf «Selbstverantwortung, Solidarität und
Eigenverantwortung» setze man mit der Zertifikatspflicht auf «einen staatlichen
Kontrollmechanismus». All diese Massnahmen würden zudem mit einem Tempo
durchgepeitscht, welches die Bevölkerung spalte. Ein Ja zur Vorlage könne zudem auch
als Signal an den Bundesrat gelesen werden, ohne Grenzen «grundrechtswidrige
Entscheide» treffen zu dürfen. Mit 35 zu 7 Stimmen entschied sich der Ständerat
allerdings für Eintreten. 
Der Entwurf der SPK-SR sah vor, dass Personen ab dem 16. Altersjahr nur dann Zutritt
zum Parlamentsgebäude erhalten, wenn sie ein Covid-19-Zertifikat vorweisen. Die
Kosten für notwendige Tests für die Ausstellung eines Zertifikats sollten jenen Personen
vergütet werden, die zwingend Zutritt zum Parlamentsgebäude benötigten. Der
Verwaltungsdelegation oblag die Definition dieser Personengruppe und die
Organisation der Kontrolle. Ihr wurde auch das Entscheidungsrecht übertragen, die
Zertifikatspflicht wieder aufzuheben, wenn die epidemiologische Lage dies erlaubt.
Stefan Engler (mitte, GR) verlangte in der Detailberatung eine Ausnahmeregelung für
Personen, die eine Maske tragen und sich für das Contact Tracing registrieren liessen.
Mit 21 zu 14 Stimmen (7 Enthaltungen) hiess der Ständerat diesen Antrag gut. Mit 23 zu
18 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt wurde hingegen ein Antrag einer
Kommissionsminderheit, die eine Zertifikatspflicht nicht nur für den Zugang zum
Parlamentsgebäude, sondern auch zu Kommissionssitzungen und
ausserparlamentarischen Aktivitäten verlangt hätte. Die Gesamtabstimmung passierte
der so modifizierte Entwurf mit 36 zu 6 Stimmen (1 Enthaltung).

Auch im Nationalrat wurden, einen Tag nach dem ständerätlichen Entscheid, Eintreten
und Detailberatung in einer einzigen Debatte durchgeführt. Wie aufgrund des oben
erwähnten Briefes der Parteipräsidien zu erwarten, wurde die Einführung einer
Zertifikatspflicht von allen Fraktionen ausser der SVP begrüsst. Er habe ein «ungutes
Gefühl», argumentierte Gregor Rutz (svp, ZH) für seine Fraktion. Unter Zeitdruck
beschlossene Gesetze seien selten gut, weil man in Krisensituationen zu
«Flüchtigkeitsfehlern» neige. Dieses schlechte Gefühl nähre sich auch am Umstand,
dass man hier aufgrund medialen Drucks agiere und nicht, weil es gesundheitspolitisch
nötig sei. Der SVP-Fraktionssprecher erinnerte zudem an die Geschichtsbücher: 1932
seien sozialdemokratische und kommunistische Nationalratsmitglieder per
Parlamentsbeschluss ausgeschlossen worden. Der Ausschluss von Parlamentarierinnen
und Parlamentariern, die sich weder testen noch impfen lassen wollten, komme dieser
«verfassungsrechtlich höchst fragwürdigen» Aktion sehr nahe. Die Fraktion sehe aber
auch, dass das Gesetz den Parlamentsbetrieb erleichtern würde. Die Mehrheit der SVP-
Fraktion werde sich deshalb der Stimme enthalten. 
Eintreten wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. In der Detailberatung
lagen zwei Minderheitenanträge vor. Eine Minderheit Binder (mitte, AG) beantragte die
Streichung der vom Ständerat gemachten Ausnahme. Die Zertifikatspflicht sei keine
Impfpflicht. Man könne von Parlamentsmitgliedern verlangen, dass sie sich testen
lassen, weshalb eine Ausnahme nicht nötig sei, so die Argumentation dieser durch
Marianne Streiff-Feller (evp, BE) vertretenen Minderheit. Eine zweite Minderheit Rutz
wollte die Verwaltungsdelegation verpflichten, alle acht Wochen zu prüfen, ob die
Massnahme noch notwendig sei. Beide Minderheiten wurden deutlich abgelehnt. Mit
146 zu 27 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) passierte der gegenüber dem Ständerat
unveränderte Entwurf die Gesamtabstimmung. Sämtliche Nein-Stimmen und
Enthaltungen stammten von der SVP-Fraktion (mit Ausnahme einer Enthaltung aus der
grünen Fraktion). 10 SVP-Mitglieder stimmten für die Änderung des Parlamentsgesetzes.

Beide Kammern stimmten wiederum nur wenige Tage später der Dringlichkeitsklausel
zu – der Ständerat mit 35 zu 4 Stimmen und der Nationalrat mit 143 zu 35 Stimmen (6
Enthaltungen). Die Stimmenverhältnisse änderten sich auch in den
Schlussabstimmungen am Ende der Herbstsession nicht. Der Entwurf wurde im
Ständerat mit 38 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) und im Nationalrat mit 149 zu 35 Stimmen
(12 Enthaltungen) angenommen. 

In der Folge setzte die Verwaltungsdelegation die Zertifikatspflicht um. Ab dem 2.
Oktober 2021 – also nach der Herbstsession 2021 – mussten alle Besucherinnen und
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Besucher des Bundeshauses ein Covid-19-Zertifikat vorlegen. Parlamentsmitglieder und
Verwaltungsangestellte, die im Parlamentsgebäude ein- und ausgehen, konnten sich
einmalig registrieren lassen, woraufhin ihr Covid-19-Zertifikat auf den elektronischen
Zutrittsausweisen vermerkt wurde. Ratsmitglieder, die kein Zertifikat vorwiesen,
mussten eine Maske tragen. Für die Wintersession 2021 beschloss die
Verwaltungsdelegation dank der Zertifikatspflicht, die Plexiglasscheiben abzubauen und
die Maskenpflicht aufzuheben. 2

In der Frühjahrssession 2022 debattierte der Nationalrat über die Vorlage seiner SPK-
NR, mit der die Handlungsfähigkeit des Parlamentes in Krisensituationen verbessert
werden sollte und die zahlreiche entsprechende Vorstösse aufnahm.
Kommissionssprecher Gregor Rutz (svp, ZH) erinnerte an die Ursprünge ebendieser
Vorstösse: Die Corona-Pandemie habe nicht nur zum abrupten Abbruch einer Session,
sondern auch zur Handlungsunfähigkeit des Parlaments geführt. Die Tätigkeit der
Kommissionen sei eingeschränkt, die Organisation einer ausserordentliche Session sei
schwierig gewesen und das Parlament habe eine gewisse Ohnmacht gegenüber den
Notverordnungen des Bundesrats verspürt. Um für zukünftige Krisen gewappnet zu
sein, sei eine Subkommission mit der Ausarbeitung einer Vorlage betraut worden. Diese
sei sich jedoch einig gewesen, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente dem
Parlament eigentlich auch in Krisenzeiten genügend Handlungsspielraum verschaffen
würden. Allerdings seien die Strukturen teilweise träge und es fehle an Ressourcen. Hier
setzte die Vorlage an, die in drei Blöcken behandelt wurde. Der erste Block zielte auf
Vereinfachungen der Organisation von Sessionen und Kommissionssitzungen und
insbesondere auch auf die Ermöglichung von hybriden Sitzungen ab; der zweite Block
sah die Bildung einer schlagkräftigeren Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation vor und im dritten Block waren Vorschläge für effizientere
parlamentarische Instrumente vorgesehen. Eintreten war unbestritten. 

Konkret schlug die SPK-NR im ersten Block neue Regelungen für die Einberufung von
ausserordentlichen Sessionen vor. Bisher konnte ein Viertel der Mitglieder eines Rats
oder der Bundesrat solche ausserplanmässigen Sitzungen einberufen. Neu soll dies
auch eine parlamentarische Kommission dürfen, wenn sie dringenden Handlungsbedarf
sieht. Eine ausserordentliche Session soll darüber hinaus auch verlangt werden können,
wenn der Bundesrat Notverordnungen erlässt, die sich direkt auf die Verfassung
stützen. In ausserordentlichen Situationen, in denen die physische Präsenz von
Parlamentsmitgliedern verunmöglicht wird – gemeint waren neben Pandemien etwa
auch Naturkatastrophen in bestimmten Regionen, höhere Gewalt oder behördliche
Anordnungen in Form von Quarantäne –, kann die Ratsmehrheit die Möglichkeit einer
virtuellen Teilnahme an den Ratsdebatten beschliessen. Explizit ausgeschlossen wurde
eine virtuelle Teilnahme während des Normalbetriebs. Vorgeschlagen wurde des
Weiteren, dass eine aufgrund einer Krisensituation nötige Änderung des Tagungsortes
neu keinen Parlamentsbeschluss mehr benötigt, sondern von einer
Koordinationskonferenz bestimmt werden kann. Ebenfalls in Block 1 wurden die
Zusammenkünfte der Kommissionen in Krisenzeiten neu geregelt: In dringlichen Fällen
soll neu eine ausserordentliche Kommissionssitzung mittels eines
Mehrheitsbeschlusses im Zirkularverfahren beschlossen werden können. Eine virtuelle
Sitzung soll dann ermöglicht werden, wenn das Kommissionspräsidium und die
Kommissionsmehrheit einer solchen zustimmen. Hybride Sitzungen, also die virtuelle
Teilnahme einzelner Mitglieder, sind aber nur dann vorzusehen, wenn eine
Stellvertretung rechtlich nicht möglich ist. 
Die Minderheitenvorschläge gegen einzelne Teile dieser Vorschläge in Block 1 wurden
allesamt abgelehnt. So verlangte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ) die ausdrückliche
Nennung des Parlamentsgebäudes in Bern als normalen Tagungsort, Samira Marti (sp,
BL) wollte die Anzahl zur Einberufung einer ausserordentlichen Kommissionssitzung
nötiger Personen auf ein Drittel der Kommissionsmitglieder senken und verschiedene
Minderheiten wollten die Möglichkeit virtueller Teilnahmen an Kommissionssitzungen
entweder ganz streichen (Minderheit Addor, svp, VS) oder ausweiten (Minderheit
Cottier, fdp, NE). 

Auch im zweiten Block wurden sämtliche Minderheitsanträge abgelehnt. Dass eine
neue, eigenständige Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation geschaffen werden soll, war freilich unbestritten. Die Anträge
der Minderheiten zielten vielmehr auf deren Zusammensetzung ab. Die bisherige
Verwaltungsdelegation setzt sich aus den je sechs Mitgliedern der Ratspräsidien beider
Räte zusammen. Neu sollten lediglich noch die beiden Ratspräsidentinnen oder
-präsidenten und je vier erfahrene Mitglieder beider Kammern, welche für vier Jahre in

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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die Verwaltungskommission gewählt werden, in der zu schaffenden Kommission Einsitz
nehmen. Weil damit auch eine Entflechtung mit den Büros angestrebt wird, sollten
Mitglieder des Büros, also vor allem die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten,
nicht gleichzeitig in der Verwaltungskommission sitzen dürfen. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) bekämpfte diesen Passus erfolglos und eine Minderheit Moret (fdp, VD) wollte
auch die Vizepräsidentinnen oder -präsidenten der beiden Räte in die Kommission
aufnehmen – ebenso ohne Erfolg. Aufgabe der Verwaltungskommission soll auch die
Oberaufsicht über die Parlamentsverwaltung sein, konkret also die Bestimmung der
Kommissionssekretäre und des Generalsekretärs der Bundesversammlung. Ein
Minderheitsantrag Pfister wollte die Wahl der Generalsekretärin oder des
Generalsekretärs neu der Bundesversammlung übertragen, was von der Mehrheit aber
wohl aus Angst vor einer «Verpolitisierung des Amtes», wie Kommissionssprecher
Gregor Rutz (svp, ZH) warnte, ebenfalls abgelehnt wurde. 

Der dritte Block zielte auf Effizienzsteigerungen bei der Nutzung parlamentarischer
Instrumente ab. Damit von Kommissionen verfasste dringliche Bundesgesetze oder
Notverordnungen von der Bundesversammlung rasch behandelt werden könnten,
brauche es kürzere Fristen für die Stellungnahme des Bundesrats – so der Vorschlag
der SPK-NR. Diese sollen in Krisenzeiten spätestens in der nächsten ordentlichen oder
ausserordentlichen Session vorliegen. Neu sollen zudem zwei gleichlautende
eingereichte Kommissionsmotionen den Bundesrat im Normalbetrieb dazu
verpflichten, bis zur nächsten anstehenden Session eine Stellungnahme zu verfassen.
Eine Minderheit Binder-Keller (mitte, AG) und der Bundesrat wehrten sich erfolglos
gegen dieses Ansinnen. Da eine Stellungnahme Zeit brauche, würde deren Qualität
leiden, wenn sie rasch erfolgen müsse –  so die Begründung. Insbesondere im
Normalbetrieb sei für eine solche Regelung kein Mehrwert ersichtlich. Darüber hinaus
sollten Kommissionsmotionen, die Änderungen von bundesrätlichen Notverordnungen
verlangen, innerhalb von sechs Monaten statt wie bisher bei angenommenen Motionen
innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden müssen. Weil dies kürzere Fristen nach
sich ziehe und damit ein Vernehmlassungsverfahren nicht immer möglich sei, müssten
in Krisenzeiten Kantonsregierungen und besonders betroffene Akteure konsultiert
werden. Zudem muss der Bundesrat künftig von sich aus die zuständigen
parlamentarischen Kommissionen konsultieren, wenn er Notverordnungen erlassen will.
Neben der Minderheit Binder-Keller lagen zwei Anträge vor, mit denen eine abstrakte
Normenkontrolle für solche Notverordnungen verlangt wurden. Während die
Minderheit Glättli (gp, ZH) eine juristische Beurteilung über allfällige
Grundrechtsverletzungen von Notverordnungen, die durch das Parlament oder den
Bundesrat beschlossen werden, verlangte, sah die Minderheit Addor lediglich eine
Kontrolle der bundesrätlichen Notrechtsbeschlüsse vor. Auch in Block 3 folgten
komfortable Mehrheiten allen Anträgen der Kommission und lehnten damit auch diese
Minderheitsanträge ab. 

In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme gut,
die entsprechende Verordnung wurde mir 170 zu 1 Stimme (1 Enthaltung) und das
Geschäftsreglement des Nationalrats mit 171 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen)
angenommen. Weil Letzteres lediglich der Zustimmung der grossen Kammer bedurfte,
wurde es tags darauf bereits der Schlussabstimmung zugeführt, wo es mit 157 zu 28
Stimmen (5 Enthaltungen) angenommen wurde. Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 3

1) Mo. 20.3904
2) AB NR, 2021, S. 1958 ff.; AB NR, 2021, S. 2005; AB NR, 2021, S. 2144; AB SR, 2021, S. 1033; AB SR, 2021, S. 1092; AB SR, 2021,
S. 966 ff.; BBl. 2021 2181; BBl. 2021 2183; BBl. 2021 2337; Bericht SPK-SR vom 21.9.21 ; Medienmitteilung SPK-SR vom 21.9.21;
Medienmitteilung VD vom 28.09.21; TA, 31.8., 3.9., 8.9.21; SoZ, 12.9.21; Blick, TA, 13.9.21; 24H, LT, TA, 14.9.21; NZZ, 22.9.,
29.9.21
3) AB NR, 2022, S. 388 ff.; AB NR, 2022, S. 399 ff.; AB NR, 2022, S. 626; NZZ, 15.3.22
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